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Bekanntmachung 
 

über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis  
und die Erteilung von Wahlscheinen 

für die Wahl zum Europäischen Parlament am 26. Mai 2019 
 
 

1. Das Wählerverzeichnis zur Wahl zum Europäischen Parlament für die Gemeinde Bovenau 
wird in der Zeit vom 06. Mai 2019 bis 10. Mai 2019 während der allgemeinen 
Öffnungszeiten im 
  
Verwaltungsgebäude des Amtes Eiderkanal, Schulstraße 36, 24783 Osterrönfeld 
(barrierefrei),  

 und der 
 Verwaltungsstelle Schacht-Audorf, Kieler Straße 25, 24790 Schacht-Audorf 
(barrierefrei), 
 
für Wahlberechtigte zur Einsicht bereit gehalten. Jede wahlberechtigte Person kann die 
Richtigkeit und Vollständigkeit der zu ihrer Person im Wählerverzeichnis eingetragenen 
Daten überprüfen. Sofern eine wahlberechtigte Person die Richtigkeit und Vollständigkeit der 
Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat sie  
Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des 
Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht zur Überprüfung besteht nicht hinsichtlich 
der Daten von Wahlberechtigten, für die eine Auskunftssperre nach § 51 Absatz 1 des 
Bundesmeldegesetzes besteht. 

 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. 
 
Wählen kann nur, wer in einem Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein 
hat. 
 

 
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann innerhalb der Zeit vom 

06. Mai bis 10. Mai 2019, spätestens am 10. Mai 2019 bis 12.00 Uhr, bei der 
Gemeindewahlbehörde,  

        
       im Verwaltungsgebäude des Amtes Eiderkanal, Schulstraße 36, 24783 Osterrönfeld,  
       oder der 
       Verwaltungsstelle Schacht-Audorf, Kieler Straße 25, 24790 Schacht-Audorf, 
 
       Einspruch einlegen. Der Einspruch kann schriftlich oder zur Niederschrift eingelegt werden;   
       die Schriftform gilt auch durch Telefax als gewahrt. 
 
 
3. Wahlberechtigte, die in einem Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens 

05. Mai 2019 eine Wahlbenachrichtigung. 
 
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss 
Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen; sonst läuft sie oder er Gefahr, das 
Wahlrecht nicht ausüben zu können.  
 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die 
bereits einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine 
Wahlbenachrichtigung. 
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4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl in dem Kreis Rendsburg-Eckernförde durch 
Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum dieses Kreises oder durch Briefwahl 
teilnehmen. 

 
 
5.  Einen Wahlschein erhält auf Antrag 

5.1 eine wahlberechtigte Person, die im Wählerverzeichnis eingetragen ist, 

5.2 eine wahlberechtigte Person, die nicht im Wählerverzeichnis eingetragen ist, 

a) wenn sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme 
in das Wählerverzeichnis  
bei Deutschen nach § 17 Abs. 1 der Europawahlordnung, bei Unionsbürgern nach 
§ 17 a Abs. 2 der Europawahlordnung bis zum 05. Mai 2019 oder 
die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 21 Abs. 1 
Europawahlordnung bis zum 10. Mai 2019 versäumt hat, 
 

b) wenn ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist bei 
Deutschen nach § 17 Abs. 1 der Europawahlordnung, bei Unionsbürgern nach § 
17 a Abs. 2 der Europawahlordnung oder der Einspruchsfrist nach § 21 Abs. 1 
entstanden ist oder 
 

c) wenn ihr Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die 
Feststellung erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses der 
Gemeindewahlbehörde bekannt geworden ist. 

 
Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Personen bis zum 24. 
Mai, 18.00 Uhr, bei der Gemeindebehörde mündlich, schriftlich oder elektronisch beantragt 
werden. 
 
Im Falle nachweislicher plötzlicher Erkrankungen, die ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht 
oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis 
zum Wahltag, 15.00 Uhr gestellt werden. 
 
Versichert eine wahlberechtigte Person glaubhaft, dass ihr der beantragte Wahlschein nicht 
zugegangen ist, kann ihr bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt 
werden. 
 
Nicht im Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter Nummer 
5.2 Buchstabe a) bis c) angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins 
noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, stellen.  
 
Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch eine schriftliche Vollmacht 
nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Eine wahlberechtigte Person mit Behinderung kann 
sich bei der Antragsstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen. 

 
 
6.  Die wahlberechtigte Person erhält mit dem Wahlschein zugleich 
 

• einen amtlichen Stimmzettel, 
• einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag, 
• einen amtlichen hellroten Wahlbriefumschlag mit der Anschrift der 

Gemeindewahlbehörde und 
• ein Merkblatt für die Briefwahl. 

  
Einer anderen als der wahlberechtigten Person persönlich dürfen der Wahlschein und   die 
Briefwahlunterlagen nur dann ausgehändigt werden, wenn die Berechtigung zur 
Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen 
wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie 
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der Gemeindebehörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf 
Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen. 
 
Bei der Briefwahl muss die Wählerin oder der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel 
und dem Wahlschein so rechtzeitig an die Gemeindewahlbehörde absenden, dass er dort 
spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingehen kann. Der Wahlbrief kann auch in der 
Dienststelle der Gemeindewahlbehörde abgegeben werden.  
 
Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere 
Versendungsform ausschließlich von der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert. 

 
 
 
 

 
                Die Gemeindewahlbehörde  
           Amt Eiderkanal 
                   Der Amtsvorsteher 
          I.A. 
 
 
Schacht-Audorf, 26. April 2019           gez. Haller 
_______________________    ________________________________ 
(Ort, Datum)              ( Haller ) 
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Bekanntmachung 
 

über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis  
und die Erteilung von Wahlscheinen 

für die Wahl zum Europäischen Parlament am 26. Mai 2019 
 
 

1. Das Wählerverzeichnis zur Wahl zum Europäischen Parlament für die Gemeinde Haßmoor 
wird in der Zeit vom 06. Mai 2019 bis 10. Mai 2019 während der allgemeinen 
Öffnungszeiten im 
  
Verwaltungsgebäude des Amtes Eiderkanal, Schulstraße 36, 24783 Osterrönfeld 
(barrierefrei),  

 und der 
 Verwaltungsstelle Schacht-Audorf, Kieler Straße 25, 24790 Schacht-Audorf 
(barrierefrei), 
 
für Wahlberechtigte zur Einsicht bereit gehalten. Jede wahlberechtigte Person kann die 
Richtigkeit und Vollständigkeit der zu ihrer Person im Wählerverzeichnis eingetragenen 
Daten überprüfen. Sofern eine wahlberechtigte Person die Richtigkeit und Vollständigkeit der 
Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat sie  
Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des 
Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht zur Überprüfung besteht nicht hinsichtlich 
der Daten von Wahlberechtigten, für die eine Auskunftssperre nach § 51 Absatz 1 des 
Bundesmeldegesetzes besteht. 

 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. 
 
Wählen kann nur, wer in einem Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein 
hat. 
 

 
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann innerhalb der Zeit vom 

06. Mai bis 10. Mai 2019, spätestens am 10. Mai 2019 bis 12.00 Uhr, bei der 
Gemeindewahlbehörde,  

        
       im Verwaltungsgebäude des Amtes Eiderkanal, Schulstraße 36, 24783 Osterrönfeld,  
       oder der 
       Verwaltungsstelle Schacht-Audorf, Kieler Straße 25, 24790 Schacht-Audorf, 
 
       Einspruch einlegen. Der Einspruch kann schriftlich oder zur Niederschrift eingelegt werden;   
       die Schriftform gilt auch durch Telefax als gewahrt. 
 
 
3. Wahlberechtigte, die in einem Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens 

05. Mai 2019 eine Wahlbenachrichtigung. 
 
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss 
Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen; sonst läuft sie oder er Gefahr, das 
Wahlrecht nicht ausüben zu können.  
 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die 
bereits einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine 
Wahlbenachrichtigung. 
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4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl in dem Kreis Rendsburg-Eckernförde durch 
Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum dieses Kreises oder durch Briefwahl 
teilnehmen. 

 
 
5.  Einen Wahlschein erhält auf Antrag 

5.1 eine wahlberechtigte Person, die im Wählerverzeichnis eingetragen ist, 

5.2 eine wahlberechtigte Person, die nicht im Wählerverzeichnis eingetragen ist, 

a) wenn sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme 
in das Wählerverzeichnis  
bei Deutschen nach § 17 Abs. 1 der Europawahlordnung, bei Unionsbürgern nach 
§ 17 a Abs. 2 der Europawahlordnung bis zum 05. Mai 2019 oder 
die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 21 Abs. 1 
Europawahlordnung bis zum 10. Mai 2019 versäumt hat, 
 

b) wenn ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist bei 
Deutschen nach § 17 Abs. 1 der Europawahlordnung, bei Unionsbürgern nach § 
17 a Abs. 2 der Europawahlordnung oder der Einspruchsfrist nach § 21 Abs. 1 
entstanden ist oder 
 

c) wenn ihr Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die 
Feststellung erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses der 
Gemeindewahlbehörde bekannt geworden ist. 

 
Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Personen bis zum 24. 
Mai, 18.00 Uhr, bei der Gemeindebehörde mündlich, schriftlich oder elektronisch beantragt 
werden. 
 
Im Falle nachweislicher plötzlicher Erkrankungen, die ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht 
oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis 
zum Wahltag, 15.00 Uhr gestellt werden. 
 
Versichert eine wahlberechtigte Person glaubhaft, dass ihr der beantragte Wahlschein nicht 
zugegangen ist, kann ihr bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt 
werden. 
 
Nicht im Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter Nummer 
5.2 Buchstabe a) bis c) angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins 
noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, stellen.  
 
Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch eine schriftliche Vollmacht 
nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Eine wahlberechtigte Person mit Behinderung kann 
sich bei der Antragsstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen. 

 
 
6.  Die wahlberechtigte Person erhält mit dem Wahlschein zugleich 
 

• einen amtlichen Stimmzettel, 
• einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag, 
• einen amtlichen hellroten Wahlbriefumschlag mit der Anschrift der 

Gemeindewahlbehörde und 
• ein Merkblatt für die Briefwahl. 

  
Einer anderen als der wahlberechtigten Person persönlich dürfen der Wahlschein und   die 
Briefwahlunterlagen nur dann ausgehändigt werden, wenn die Berechtigung zur 
Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen 
wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie 
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der Gemeindebehörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf 
Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen. 
 
Bei der Briefwahl muss die Wählerin oder der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel 
und dem Wahlschein so rechtzeitig an die Gemeindewahlbehörde absenden, dass er dort 
spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingehen kann. Der Wahlbrief kann auch in der 
Dienststelle der Gemeindewahlbehörde abgegeben werden.  
 
Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere 
Versendungsform ausschließlich von der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert. 

 
 
 
 

 
                Die Gemeindewahlbehörde  
             Amt Eiderkanal 
          Der Amtsvorsteher 
          I.A. 
 
 
Schacht-Audorf, 26. April 2019                     gez. Haller 
_______________________    ________________________________ 
(Ort, Datum)              ( Haller ) 
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Bekanntmachung 
 

über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis  
und die Erteilung von Wahlscheinen 

für die Wahl zum Europäischen Parlament am 26. Mai 2019 
 
 

1. Das Wählerverzeichnis zur Wahl zum Europäischen Parlament für die Gemeinde 
Ostenfeld/R. wird in der Zeit vom 06. Mai 2019 bis 10. Mai 2019 während der allgemeinen 
Öffnungszeiten im 
  
Verwaltungsgebäude des Amtes Eiderkanal, Schulstraße 36, 24783 Osterrönfeld 
(barrierefrei),  

 und der 
 Verwaltungsstelle Schacht-Audorf, Kieler Straße 25, 24790 Schacht-Audorf 
(barrierefrei), 
 
für Wahlberechtigte zur Einsicht bereit gehalten. Jede wahlberechtigte Person kann die 
Richtigkeit und Vollständigkeit der zu ihrer Person im Wählerverzeichnis eingetragenen 
Daten überprüfen. Sofern eine wahlberechtigte Person die Richtigkeit und Vollständigkeit der 
Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat sie  
Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des 
Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht zur Überprüfung besteht nicht hinsichtlich 
der Daten von Wahlberechtigten, für die eine Auskunftssperre nach § 51 Absatz 1 des 
Bundesmeldegesetzes besteht. 

 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. 
 
Wählen kann nur, wer in einem Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein 
hat. 
 

 
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann innerhalb der Zeit vom 

06. Mai bis 10. Mai 2019, spätestens am 10. Mai 2019 bis 12.00 Uhr, bei der 
Gemeindewahlbehörde,  

        
       im Verwaltungsgebäude des Amtes Eiderkanal, Schulstraße 36, 24783 Osterrönfeld,  
       oder der 
       Verwaltungsstelle Schacht-Audorf, Kieler Straße 25, 24790 Schacht-Audorf, 
 
       Einspruch einlegen. Der Einspruch kann schriftlich oder zur Niederschrift eingelegt werden;   
       die Schriftform gilt auch durch Telefax als gewahrt. 
 
 
3. Wahlberechtigte, die in einem Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens 

05. Mai 2019 eine Wahlbenachrichtigung. 
 
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss 
Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen; sonst läuft sie oder er Gefahr, das 
Wahlrecht nicht ausüben zu können.  
 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die 
bereits einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine 
Wahlbenachrichtigung. 
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4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl in dem Kreis Rendsburg-Eckernförde durch 
Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum dieses Kreises oder durch Briefwahl 
teilnehmen. 

 
 
5.  Einen Wahlschein erhält auf Antrag 

5.1 eine wahlberechtigte Person, die im Wählerverzeichnis eingetragen ist, 

5.2 eine wahlberechtigte Person, die nicht im Wählerverzeichnis eingetragen ist, 

a) wenn sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme 
in das Wählerverzeichnis  
bei Deutschen nach § 17 Abs. 1 der Europawahlordnung, bei Unionsbürgern nach 
§ 17 a Abs. 2 der Europawahlordnung bis zum 05. Mai 2019 oder 
die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 21 Abs. 1 
Europawahlordnung bis zum 10. Mai 2019 versäumt hat, 
 

b) wenn ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist bei 
Deutschen nach § 17 Abs. 1 der Europawahlordnung, bei Unionsbürgern nach § 
17 a Abs. 2 der Europawahlordnung oder der Einspruchsfrist nach § 21 Abs. 1 
entstanden ist oder 
 

c) wenn ihr Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die 
Feststellung erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses der 
Gemeindewahlbehörde bekannt geworden ist. 

 
Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Personen bis zum 24. 
Mai, 18.00 Uhr, bei der Gemeindebehörde mündlich, schriftlich oder elektronisch beantragt 
werden. 
 
Im Falle nachweislicher plötzlicher Erkrankungen, die ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht 
oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis 
zum Wahltag, 15.00 Uhr gestellt werden. 
 
Versichert eine wahlberechtigte Person glaubhaft, dass ihr der beantragte Wahlschein nicht 
zugegangen ist, kann ihr bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt 
werden. 
 
Nicht im Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter Nummer 
5.2 Buchstabe a) bis c) angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins 
noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, stellen.  
 
Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch eine schriftliche Vollmacht 
nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Eine wahlberechtigte Person mit Behinderung kann 
sich bei der Antragsstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen. 

 
 
6.  Die wahlberechtigte Person erhält mit dem Wahlschein zugleich 
 

• einen amtlichen Stimmzettel, 
• einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag, 
• einen amtlichen hellroten Wahlbriefumschlag mit der Anschrift der 

Gemeindewahlbehörde und 
• ein Merkblatt für die Briefwahl. 

  
Einer anderen als der wahlberechtigten Person persönlich dürfen der Wahlschein und   die 
Briefwahlunterlagen nur dann ausgehändigt werden, wenn die Berechtigung zur 
Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen 
wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie 
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der Gemeindebehörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf 
Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen. 
 
Bei der Briefwahl muss die Wählerin oder der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel 
und dem Wahlschein so rechtzeitig an die Gemeindewahlbehörde absenden, dass er dort 
spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingehen kann. Der Wahlbrief kann auch in der 
Dienststelle der Gemeindewahlbehörde abgegeben werden.  
 
Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere 
Versendungsform ausschließlich von der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert. 

 
 
 
 

 
                Die Gemeindewahlbehörde  
            Amt Eiderkanal 
         Der Amtsvorsteher 

              I.A. 
 
 
Schacht-Audorf, 26. April 2019          gez. Haller 
_______________________    ________________________________ 
(Ort, Datum)             ( Haller ) 
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Bekanntmachung 
 

über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis  
und die Erteilung von Wahlscheinen 

für die Wahl zum Europäischen Parlament am 26. Mai 2019 
 
 

1. Das Wählerverzeichnis zur Wahl zum Europäischen Parlament für die Wahlbezirke der 
Gemeinde Osterrönfeld wird in der Zeit vom 06. Mai 2019 bis 10. Mai 2019 während der 
allgemeinen Öffnungszeiten im 
  
Verwaltungsgebäude des Amtes Eiderkanal, Schulstraße 36, 24783 Osterrönfeld 
(barrierefrei),  

 und der 
 Verwaltungsstelle Schacht-Audorf, Kieler Straße 25, 24790 Schacht-Audorf 
(barrierefrei), 
 
für Wahlberechtigte zur Einsicht bereit gehalten. Jede wahlberechtigte Person kann die 
Richtigkeit und Vollständigkeit der zu ihrer Person im Wählerverzeichnis eingetragenen 
Daten überprüfen. Sofern eine wahlberechtigte Person die Richtigkeit und Vollständigkeit der 
Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat sie  
Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des 
Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht zur Überprüfung besteht nicht hinsichtlich 
der Daten von Wahlberechtigten, für die eine Auskunftssperre nach § 51 Absatz 1 des 
Bundesmeldegesetzes besteht. 

 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. 
 
Wählen kann nur, wer in einem Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein 
hat. 
 

 
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann innerhalb der Zeit vom 

06. Mai bis 10. Mai 2019, spätestens am 10. Mai 2019 bis 12.00 Uhr, bei der 
Gemeindewahlbehörde,  

        
       im Verwaltungsgebäude des Amtes Eiderkanal, Schulstraße 36, 24783 Osterrönfeld,  
       oder der 
       Verwaltungsstelle Schacht-Audorf, Kieler Straße 25, 24790 Schacht-Audorf, 
 
       Einspruch einlegen. Der Einspruch kann schriftlich oder zur Niederschrift eingelegt werden;   
       die Schriftform gilt auch durch Telefax als gewahrt. 
 
 
3. Wahlberechtigte, die in einem Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens 

05. Mai 2019 eine Wahlbenachrichtigung. 
 
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss 
Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen; sonst läuft sie oder er Gefahr, das 
Wahlrecht nicht ausüben zu können.  
 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die 
bereits einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine 
Wahlbenachrichtigung. 
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4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl in dem Kreis Rendsburg-Eckernförde durch 
Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum dieses Kreises oder durch Briefwahl 
teilnehmen. 

 
 
5.  Einen Wahlschein erhält auf Antrag 

5.1 eine wahlberechtigte Person, die im Wählerverzeichnis eingetragen ist, 

5.2 eine wahlberechtigte Person, die nicht im Wählerverzeichnis eingetragen ist, 

a) wenn sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme 
in das Wählerverzeichnis  
bei Deutschen nach § 17 Abs. 1 der Europawahlordnung, bei Unionsbürgern nach 
§ 17 a Abs. 2 der Europawahlordnung bis zum 05. Mai 2019 oder 
die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 21 Abs. 1 
Europawahlordnung bis zum 10. Mai 2019 versäumt hat, 
 

b) wenn ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist bei 
Deutschen nach § 17 Abs. 1 der Europawahlordnung, bei Unionsbürgern nach § 
17 a Abs. 2 der Europawahlordnung oder der Einspruchsfrist nach § 21 Abs. 1 
entstanden ist oder 
 

c) wenn ihr Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die 
Feststellung erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses der 
Gemeindewahlbehörde bekannt geworden ist. 

 
Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Personen bis zum 24. 
Mai, 18.00 Uhr, bei der Gemeindebehörde mündlich, schriftlich oder elektronisch beantragt 
werden. 
 
Im Falle nachweislicher plötzlicher Erkrankungen, die ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht 
oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis 
zum Wahltag, 15.00 Uhr gestellt werden. 
 
Versichert eine wahlberechtigte Person glaubhaft, dass ihr der beantragte Wahlschein nicht 
zugegangen ist, kann ihr bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt 
werden. 
 
Nicht im Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter Nummer 
5.2 Buchstabe a) bis c) angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins 
noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, stellen.  
 
Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch eine schriftliche Vollmacht 
nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Eine wahlberechtigte Person mit Behinderung kann 
sich bei der Antragsstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen. 

 
 
6.  Die wahlberechtigte Person erhält mit dem Wahlschein zugleich 
 

• einen amtlichen Stimmzettel, 
• einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag, 
• einen amtlichen hellroten Wahlbriefumschlag mit der Anschrift der 

Gemeindewahlbehörde und 
• ein Merkblatt für die Briefwahl. 

  
Einer anderen als der wahlberechtigten Person persönlich dürfen der Wahlschein und   die 
Briefwahlunterlagen nur dann ausgehändigt werden, wenn die Berechtigung zur 
Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen 
wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie 
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der Gemeindebehörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf 
Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen. 
 
Bei der Briefwahl muss die Wählerin oder der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel 
und dem Wahlschein so rechtzeitig an die Gemeindewahlbehörde absenden, dass er dort 
spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingehen kann. Der Wahlbrief kann auch in der 
Dienststelle der Gemeindewahlbehörde abgegeben werden.  
 
Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere 
Versendungsform ausschließlich von der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert. 

 
 
 
 

 
                Die Gemeindewahlbehörde  
              Amt Eiderkanal 

             Der Amtsvorsteher 
              I.A. 
 
 

Schacht-Audorf, 26. April 2019              gez. Haller 
_______________________    ________________________________ 
(Ort, Datum)       ( Haller ) 
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Bekanntmachung 
 

über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis  
und die Erteilung von Wahlscheinen 

für die Wahl zum Europäischen Parlament am 26. Mai 2019 
 
 

1. Das Wählerverzeichnis zur Wahl zum Europäischen Parlament für die Gemeinde Rade bei 
Rendsburg wird in der Zeit vom 06. Mai 2019 bis 10. Mai 2019 während der allgemeinen 
Öffnungszeiten im 
  
Verwaltungsgebäude des Amtes Eiderkanal, Schulstraße 36, 24783 Osterrönfeld 
(barrierefrei),  

 und der 
 Verwaltungsstelle Schacht-Audorf, Kieler Straße 25, 24790 Schacht-Audorf 
(barrierefrei), 
 
für Wahlberechtigte zur Einsicht bereit gehalten. Jede wahlberechtigte Person kann die 
Richtigkeit und Vollständigkeit der zu ihrer Person im Wählerverzeichnis eingetragenen 
Daten überprüfen. Sofern eine wahlberechtigte Person die Richtigkeit und Vollständigkeit der 
Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat sie  
Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des 
Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht zur Überprüfung besteht nicht hinsichtlich 
der Daten von Wahlberechtigten, für die eine Auskunftssperre nach § 51 Absatz 1 des 
Bundesmeldegesetzes besteht. 

 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. 
 
Wählen kann nur, wer in einem Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein 
hat. 
 

 
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann innerhalb der Zeit vom 

06. Mai bis 10. Mai 2019, spätestens am 10. Mai 2019 bis 12.00 Uhr, bei der 
Gemeindewahlbehörde,  

        
       im Verwaltungsgebäude des Amtes Eiderkanal, Schulstraße 36, 24783 Osterrönfeld,  
       oder der 
       Verwaltungsstelle Schacht-Audorf, Kieler Straße 25, 24790 Schacht-Audorf, 
 
       Einspruch einlegen. Der Einspruch kann schriftlich oder zur Niederschrift eingelegt werden;   
       die Schriftform gilt auch durch Telefax als gewahrt. 
 
 
3. Wahlberechtigte, die in einem Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens 

05. Mai 2019 eine Wahlbenachrichtigung. 
 
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss 
Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen; sonst läuft sie oder er Gefahr, das 
Wahlrecht nicht ausüben zu können.  
 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die 
bereits einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine 
Wahlbenachrichtigung. 
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4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl in dem Kreis Rendsburg-Eckernförde durch 
Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum dieses Kreises oder durch Briefwahl 
teilnehmen. 

 
 
5.  Einen Wahlschein erhält auf Antrag 

5.1 eine wahlberechtigte Person, die im Wählerverzeichnis eingetragen ist, 

5.2 eine wahlberechtigte Person, die nicht im Wählerverzeichnis eingetragen ist, 

a) wenn sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme 
in das Wählerverzeichnis  
bei Deutschen nach § 17 Abs. 1 der Europawahlordnung, bei Unionsbürgern nach 
§ 17 a Abs. 2 der Europawahlordnung bis zum 05. Mai 2019 oder 
die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 21 Abs. 1 
Europawahlordnung bis zum 10. Mai 2019 versäumt hat, 
 

b) wenn ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist bei 
Deutschen nach § 17 Abs. 1 der Europawahlordnung, bei Unionsbürgern nach § 
17 a Abs. 2 der Europawahlordnung oder der Einspruchsfrist nach § 21 Abs. 1 
entstanden ist oder 
 

c) wenn ihr Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die 
Feststellung erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses der 
Gemeindewahlbehörde bekannt geworden ist. 

 
Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Personen bis zum 24. 
Mai, 18.00 Uhr, bei der Gemeindebehörde mündlich, schriftlich oder elektronisch beantragt 
werden. 
 
Im Falle nachweislicher plötzlicher Erkrankungen, die ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht 
oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis 
zum Wahltag, 15.00 Uhr gestellt werden. 
 
Versichert eine wahlberechtigte Person glaubhaft, dass ihr der beantragte Wahlschein nicht 
zugegangen ist, kann ihr bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt 
werden. 
 
Nicht im Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter Nummer 
5.2 Buchstabe a) bis c) angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins 
noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, stellen.  
 
Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch eine schriftliche Vollmacht 
nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Eine wahlberechtigte Person mit Behinderung kann 
sich bei der Antragsstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen. 

 
 
6.  Die wahlberechtigte Person erhält mit dem Wahlschein zugleich 
 

• einen amtlichen Stimmzettel, 
• einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag, 
• einen amtlichen hellroten Wahlbriefumschlag mit der Anschrift der 

Gemeindewahlbehörde und 
• ein Merkblatt für die Briefwahl. 

  
Einer anderen als der wahlberechtigten Person persönlich dürfen der Wahlschein und   die 
Briefwahlunterlagen nur dann ausgehändigt werden, wenn die Berechtigung zur 
Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen 
wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie 
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der Gemeindebehörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf 
Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen. 
 
Bei der Briefwahl muss die Wählerin oder der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel 
und dem Wahlschein so rechtzeitig an die Gemeindewahlbehörde absenden, dass er dort 
spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingehen kann. Der Wahlbrief kann auch in der 
Dienststelle der Gemeindewahlbehörde abgegeben werden.  
 
Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere 
Versendungsform ausschließlich von der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert. 

 
 
 
 

 
                Die Gemeindewahlbehörde 
              Amt Eiderkanal 
           Der Amtsvorsteher 

           I.A. 
 
 
Schacht-Audorf, 26. April 2019           gez. Haller 
_______________________    ________________________________ 
(Ort, Datum)              ( Haller ) 
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Bekanntmachung 
 

über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis  
und die Erteilung von Wahlscheinen 

für die Wahl zum Europäischen Parlament am 26. Mai 2019 
 
 

1. Das Wählerverzeichnis zur Wahl zum Europäischen Parlament für die Wahlbezirke der 
Gemeinde Schacht-Audorf wird in der Zeit vom 06. Mai 2019 bis 10. Mai 2019 während 
der allgemeinen Öffnungszeiten im 
  
Verwaltungsgebäude des Amtes Eiderkanal, Schulstraße 36, 24783 Osterrönfeld 
(barrierefrei),  

 und der 
 Verwaltungsstelle Schacht-Audorf, Kieler Straße 25, 24790 Schacht-Audorf 
(barrierefrei), 
 
für Wahlberechtigte zur Einsicht bereit gehalten. Jede wahlberechtigte Person kann die 
Richtigkeit und Vollständigkeit der zu ihrer Person im Wählerverzeichnis eingetragenen 
Daten überprüfen. Sofern eine wahlberechtigte Person die Richtigkeit und Vollständigkeit der 
Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat sie  
Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des 
Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht zur Überprüfung besteht nicht hinsichtlich 
der Daten von Wahlberechtigten, für die eine Auskunftssperre nach § 51 Absatz 1 des 
Bundesmeldegesetzes besteht. 

 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. 
 
Wählen kann nur, wer in einem Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein 
hat. 
 

 
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann innerhalb der Zeit vom 

06. Mai bis 10. Mai 2019, spätestens am 10. Mai 2019 bis 12.00 Uhr, bei der 
Gemeindewahlbehörde,  

        
       im Verwaltungsgebäude des Amtes Eiderkanal, Schulstraße 36, 24783 Osterrönfeld,  
       oder der 
       Verwaltungsstelle Schacht-Audorf, Kieler Straße 25, 24790 Schacht-Audorf, 
 
       Einspruch einlegen. Der Einspruch kann schriftlich oder zur Niederschrift eingelegt werden;   
       die Schriftform gilt auch durch Telefax als gewahrt. 
 
 
3. Wahlberechtigte, die in einem Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens 

05. Mai 2019 eine Wahlbenachrichtigung. 
 
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss 
Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen; sonst läuft sie oder er Gefahr, das 
Wahlrecht nicht ausüben zu können.  
 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die 
bereits einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine 
Wahlbenachrichtigung. 
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4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl in dem Kreis Rendsburg-Eckernförde durch 
Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum dieses Kreises oder durch Briefwahl 
teilnehmen. 

 
 
5.  Einen Wahlschein erhält auf Antrag 

5.1 eine wahlberechtigte Person, die im Wählerverzeichnis eingetragen ist, 

5.2 eine wahlberechtigte Person, die nicht im Wählerverzeichnis eingetragen ist, 

a) wenn sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme 
in das Wählerverzeichnis  
bei Deutschen nach § 17 Abs. 1 der Europawahlordnung, bei Unionsbürgern nach 
§ 17 a Abs. 2 der Europawahlordnung bis zum 05. Mai 2019 oder 
die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 21 Abs. 1 
Europawahlordnung bis zum 10. Mai 2019 versäumt hat, 
 

b) wenn ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist bei 
Deutschen nach § 17 Abs. 1 der Europawahlordnung, bei Unionsbürgern nach § 
17 a Abs. 2 der Europawahlordnung oder der Einspruchsfrist nach § 21 Abs. 1 
entstanden ist oder 
 

c) wenn ihr Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die 
Feststellung erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses der 
Gemeindewahlbehörde bekannt geworden ist. 

 
Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Personen bis zum 24. 
Mai, 18.00 Uhr, bei der Gemeindebehörde mündlich, schriftlich oder elektronisch beantragt 
werden. 
 
Im Falle nachweislicher plötzlicher Erkrankungen, die ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht 
oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis 
zum Wahltag, 15.00 Uhr gestellt werden. 
 
Versichert eine wahlberechtigte Person glaubhaft, dass ihr der beantragte Wahlschein nicht 
zugegangen ist, kann ihr bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt 
werden. 
 
Nicht im Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter Nummer 
5.2 Buchstabe a) bis c) angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins 
noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, stellen.  
 
Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch eine schriftliche Vollmacht 
nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Eine wahlberechtigte Person mit Behinderung kann 
sich bei der Antragsstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen. 

 
 
6.  Die wahlberechtigte Person erhält mit dem Wahlschein zugleich 
 

• einen amtlichen Stimmzettel, 
• einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag, 
• einen amtlichen hellroten Wahlbriefumschlag mit der Anschrift der 

Gemeindewahlbehörde und 
• ein Merkblatt für die Briefwahl. 

  
Einer anderen als der wahlberechtigten Person persönlich dürfen der Wahlschein und   die 
Briefwahlunterlagen nur dann ausgehändigt werden, wenn die Berechtigung zur 
Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen 
wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie 
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der Gemeindebehörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf 
Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen. 
 
Bei der Briefwahl muss die Wählerin oder der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel 
und dem Wahlschein so rechtzeitig an die Gemeindewahlbehörde absenden, dass er dort 
spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingehen kann. Der Wahlbrief kann auch in der 
Dienststelle der Gemeindewahlbehörde abgegeben werden.  
 
Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere 
Versendungsform ausschließlich von der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert. 

 
 
 
 

 
                Die Gemeindewahlbehörde  
             Amt Eiderkanal 
          Der Amtsvorsteher 
                I.A. 
 
 
Schacht-Audorf, 26. April 2019            gez. Haller 
_______________________    ________________________________ 
(Ort, Datum)               ( Haller ) 
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Bekanntmachung 
 

über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis  
und die Erteilung von Wahlscheinen 

für die Wahl zum Europäischen Parlament am 26. Mai 2019 
 
 

1. Das Wählerverzeichnis zur Wahl zum Europäischen Parlament für die Gemeinde Schülldorf 
wird in der Zeit vom 06. Mai 2019 bis 10. Mai 2019 während der allgemeinen 
Öffnungszeiten im 
  
Verwaltungsgebäude des Amtes Eiderkanal, Schulstraße 36, 24783 Osterrönfeld 
(barrierefrei),  

 und der 
 Verwaltungsstelle Schacht-Audorf, Kieler Straße 25, 24790 Schacht-Audorf 
(barrierefrei), 
 
für Wahlberechtigte zur Einsicht bereit gehalten. Jede wahlberechtigte Person kann die 
Richtigkeit und Vollständigkeit der zu ihrer Person im Wählerverzeichnis eingetragenen 
Daten überprüfen. Sofern eine wahlberechtigte Person die Richtigkeit und Vollständigkeit der 
Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat sie  
Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des 
Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht zur Überprüfung besteht nicht hinsichtlich 
der Daten von Wahlberechtigten, für die eine Auskunftssperre nach § 51 Absatz 1 des 
Bundesmeldegesetzes besteht. 

 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. 
 
Wählen kann nur, wer in einem Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein 
hat. 
 

 
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann innerhalb der Zeit vom 

06. Mai bis 10. Mai 2019, spätestens am 10. Mai 2019 bis 12.00 Uhr, bei der 
Gemeindewahlbehörde,  

        
       im Verwaltungsgebäude des Amtes Eiderkanal, Schulstraße 36, 24783 Osterrönfeld,  
       oder der 
       Verwaltungsstelle Schacht-Audorf, Kieler Straße 25, 24790 Schacht-Audorf, 
 
       Einspruch einlegen. Der Einspruch kann schriftlich oder zur Niederschrift eingelegt werden;   
       die Schriftform gilt auch durch Telefax als gewahrt. 
 
 
3. Wahlberechtigte, die in einem Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens 

05. Mai 2019 eine Wahlbenachrichtigung. 
 
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss 
Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen; sonst läuft sie oder er Gefahr, das 
Wahlrecht nicht ausüben zu können.  
 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die 
bereits einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine 
Wahlbenachrichtigung. 
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4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl in dem Kreis Rendsburg-Eckernförde durch 
Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum dieses Kreises oder durch Briefwahl 
teilnehmen. 

 
 
5.  Einen Wahlschein erhält auf Antrag 

5.1 eine wahlberechtigte Person, die im Wählerverzeichnis eingetragen ist, 

5.2 eine wahlberechtigte Person, die nicht im Wählerverzeichnis eingetragen ist, 

a) wenn sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme 
in das Wählerverzeichnis  
bei Deutschen nach § 17 Abs. 1 der Europawahlordnung, bei Unionsbürgern nach 
§ 17 a Abs. 2 der Europawahlordnung bis zum 05. Mai 2019 oder 
die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 21 Abs. 1 
Europawahlordnung bis zum 10. Mai 2019 versäumt hat, 
 

b) wenn ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist bei 
Deutschen nach § 17 Abs. 1 der Europawahlordnung, bei Unionsbürgern nach § 
17 a Abs. 2 der Europawahlordnung oder der Einspruchsfrist nach § 21 Abs. 1 
entstanden ist oder 
 

c) wenn ihr Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die 
Feststellung erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses der 
Gemeindewahlbehörde bekannt geworden ist. 

 
Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Personen bis zum 24. 
Mai, 18.00 Uhr, bei der Gemeindebehörde mündlich, schriftlich oder elektronisch beantragt 
werden. 
 
Im Falle nachweislicher plötzlicher Erkrankungen, die ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht 
oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis 
zum Wahltag, 15.00 Uhr gestellt werden. 
 
Versichert eine wahlberechtigte Person glaubhaft, dass ihr der beantragte Wahlschein nicht 
zugegangen ist, kann ihr bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt 
werden. 
 
Nicht im Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter Nummer 
5.2 Buchstabe a) bis c) angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins 
noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, stellen.  
 
Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch eine schriftliche Vollmacht 
nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Eine wahlberechtigte Person mit Behinderung kann 
sich bei der Antragsstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen. 

 
 
6.  Die wahlberechtigte Person erhält mit dem Wahlschein zugleich 
 

• einen amtlichen Stimmzettel, 
• einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag, 
• einen amtlichen hellroten Wahlbriefumschlag mit der Anschrift der 

Gemeindewahlbehörde und 
• ein Merkblatt für die Briefwahl. 

  
Einer anderen als der wahlberechtigten Person persönlich dürfen der Wahlschein und   die 
Briefwahlunterlagen nur dann ausgehändigt werden, wenn die Berechtigung zur 
Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen 
wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie 
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der Gemeindebehörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf 
Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen. 
 
Bei der Briefwahl muss die Wählerin oder der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel 
und dem Wahlschein so rechtzeitig an die Gemeindewahlbehörde absenden, dass er dort 
spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingehen kann. Der Wahlbrief kann auch in der 
Dienststelle der Gemeindewahlbehörde abgegeben werden.  
 
Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere 
Versendungsform ausschließlich von der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert. 

 
 
 
 

 
                Die Gemeindewahlbehörde  
            Amt Eiderkanal 
                    Der Amtsvorsteher 
                   I.A. 
 
 
Schacht-Audorf, 26. April 2019         gez. Haller 
_______________________    ________________________________ 
(Ort, Datum)             ( Haller ) 
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Gemeinde Schülldorf 
Kultur- Sport- und Umweltausschuss 
- Die Vorsitzende - 

 B E K A N N T M A C H U N G  
 

 
Ich lade Sie recht herzlich zu der am 
 

Dienstag, 7. Mai 2019 um 19:30 Uhr  
 

im "Haus der Jugend", Dorfstr. 12a, 24790 Schülldorf, 
stattfindenden öffentlichen Sitzung des Kultur- Sport- und Umweltausschusses der Gemein-

de Schülldorf ein. 
 
T A G E S O R D N U N G: 
 
 Öffentlicher Teil 
1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der An-

wesenheit und der Beschlussfähigkeit 

2. Änderungs- und Ergänzungsanträge zur Tagesordnung, Beschlussfassung über die 
Tagesordnung und evtl. Anträge auf Ausschluss der Öffentlichkeit gem. § 46 VIII GO 
SH 

3. Beschlussfassung über evtl. Einwendungen gegen die Niederschrift der Sitzung vom 
06.11.2018 

4. Einwohnerfragestunde 

5. Rückblick über bisherige Veranstaltungen 

6. Beratung und Beschlussfassung über das weitere Vorgehen bei gemeindlichen Ver-
anstaltungen 

7. Beratung und Beschlussfassung über die Aufgabenverteilung und zur weiteren Ar-
beit im KSU Ausschuss 

8. Sachstandsbericht Dorfchronik 

9. Beratung und Beschlussfassung über das weitere Vorgehen zur Kinder- und Ju-
gendarbeit 

10. Beratung und Beschlussfassung über die Beteiligung am 25-jährigen Jubiläum der 
KiTa Spatzennest 

11. Mitteilungen der Ausschussvorsitzenden, Anfragen der Ausschussmitglieder 

  

 Voraussichtlich Nicht öffentlicher Teil 
12. Mitteilungen der Ausschussvorsitzenden, Anfragen der Ausschussmitglieder 
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Öffentlicher Teil 

13. Schließung der Sitzung 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

f.d.R: 
Amt Eiderkanal 
Im Auftrag 
 

gez. Ploß gez. Eickstädt 

Jana Ploß 
(Die Vorsitzende) 

Torsten Eickstädt 
(Leitender Verwaltungsbeamter) 
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Gemeinde Schacht-Audorf 
Jugend-, Sport-, Sozial- und Kulturausschuss 
- Die Vorsitzende - 

 B E K A N N T M A C H U N G  
 

 
Ich lade Sie recht herzlich zu der am 
 

Dienstag, 7. Mai 2019 um 18:00 Uhr  
 

im Sitzungssaal des Verwaltungsgebäudes, Kieler Str. 25, 24790 Schacht-Audorf, 
stattfindenden öffentlichen Sitzung des Jugend-, Sport-, Sozial- und Kulturausschusses der 

Gemeinde Schacht-Audorf ein. 
 
T A G E S O R D N U N G: 
 
 Öffentlicher Teil 
1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der An-

wesenheit und der Beschlussfähigkeit 

2. Änderungs- und Ergänzungsanträge zur Tagesordnung, Beschlussfassung über die 
Tagesordnung und evtl. Anträge auf Ausschluss der Öffentlichkeit gem. § 46 VIII GO 
SH 

3. Beschlussfassung über evtl. Einwendungen gegen die Niederschrift der Sitzung vom 
12.02.2019 

4. Einwohnerfragestunde 

5. Anhörung des Seniorenbeirates 

6. Beratung und Beschlussfassung über die Verlängerung und Ergänzung des bis zum 
31.07.2019 befristeten Trägervertrages über den Betrieb der KiTa Farbenfroh der 
Brücke RD-ECK e.V. 

7. Beratung und Beschlussfassung über die Verlängerung des bis zum 31.12.2019 be-
fristeten Trägervertrages über den Betrieb des Jugendtreffs Point mit der Brücke RD-
ECK e.V. 

8. Bericht über die Renovierung der Gemeindebücherei 

9. Bericht des Arbeitskreises über die Spielplatzgestaltung des Spielplatzes Breslauer 
Straße 

10. Beratung und Beschlussfassung über die Verwendung der Spendengelder der Nie-
derdeutschen Bühne 2018 und 2019 für die Jugendarbeit 

11. Bericht der Amtsverwaltung 

12. Mitteilungen der Ausschussvorsitzenden, Anfragen der Ausschussmitglieder 
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Voraussichtlich Nicht öffentlicher Teil 

13. Bericht der Amtsverwaltung 

14. Mitteilungen der Ausschussvorsitzenden, Anfragen der Ausschussmitglieder 

  

 Öffentlicher Teil 
15. Schließung der Sitzung 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 

gez. Retzlaff  

Christiane Retzlaff 
(Die Vorsitzende) 

 

 

        Seite 2 156


	Bekanntmachungsblatt des Amtes Eiderkanal Nr. 17_2019
	Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht - Bovenau
	Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht - Haßmoor
	Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht - Ostenfeld
	Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht - Osterrönfeld
	Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht - Rade
	Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht - Schacht-Audorf
	Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht - Schülldorf
	Sitzung des Kultur- Sport und Umweltausschusses der Gemeinde Schülldorf am 07.05.2019
	Sitzung des Jugend-, Sport-, Sozial- und Kulturausschusses der Gemeinde Schacht-Audorf am 07.05.2019



